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Covid-19 Hygienekonzept für Heimspiele des TV Büttelborn 

 - Saison 2020/2021 – 
(Stand 28.09.2020) 

Das Konzept basiert auf folgenden Empfehlungen und Verfügungen 

- Hygienekonzept „Return-To-Play“, DHB, Stand 30.04.2020 

- Allgemeinverfügung des Kreises Groß-Gerau, Der Kreisausschuss, Stand 18.08.2020 

- bes. Durchführungsbestimmungen, HHV, Bezirk Darmstadt (Anhang zu Covid-19), Stand 09.09.2020 

Das vorliegende Hygienekonzept ist wie folgt unterteilt… 

- Grundsätzliche Regeln und Verhaltensweisen 

- Spielbetrieb und deren Beteiligten 

- Zuschauer 

- Getränke und Verzehr 

- Corona-Beauftragter  

 

1. Grundsätzliche Regeln und Verhaltensweisen 

a. Personen,  

- die in den letzten 14 Tagen Erkältungs-Symptome, wie Husten, Schnupfen, Fieber gezeigt haben  

- die vor kurzem im Ausland, insbesondere in Risikogebieten waren, 

- die Kontakte zu bestätigten und/oder Covid-19-Verdachtsfällen hatten, 

- die getestet wurden aber noch keinen Befund haben, 

werden gebeten, auf den Besuch des Spiels bzw. auf die Teilnahme am Spiel zu verzichten.    

b. Alle Personen halten sich an die empfohlenen Hygienevorschriften (AHA-Regelung). 

c. Es wird auf die Einhaltung der s.g. Hust- und Niesetikette geachtet. 

d. Persönliche Daten zur Kontaktverfolgung werden bereitgestellt. 

e. Den Anweisungen des Ordnungspersonals wird folgegeleistet. 

f. Für jedes Spiel ist ein Hygienebeauftragter benannt. 

g. Eine ausreichende Belüftung wird über die automatische Hallenlüftung und zusätzlich über die Öffnung 

der Fenstergalerie/Oberlichter gewährleistet.  

 

 

2. Regeln/Verhaltensweisen zum Spielbetrieb und deren Beteiligten 

a. Heim- und Gastmannschaft betreten die Halle über den Sportlereingang. 

b. Beim Betreten ist eine Maske zu tragen und die Hände zu desinfizieren.  

c. Heim- wie Gastmannschaft ist kein Zugang zur Tribüne gestattet. 

d. Nach dem Spiel sind die Mannschaften angehalten, zügig zu Duschen und die Kabinen zu verlassen. 

e. Beide Teams verlassen die Halle über den Sportlereingang. 

f. Für Zeitnehmer und Sekretäre werden Handdesinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und Reinigungstücher 

bereitgestellt.  

g. Zeitnehmer und Sekretäre tragen eine Maske. 

h. Wischer tragen eine Maske, Einmalhandschuhe stehen zur Verfügung. 
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3. Regeln/Verhaltensweisen für Zuschauer 

a. Zu- und Ausgang zur Halle sind getrennt voneinander definiert (Einbahnstraßensystem). 

b. Mit Betreten der Halle besteht Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes. 

Maskenpflicht gilt erneut, wenn der Sitzplatz verlassen wird. 

Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes wird jedoch während des gesamten Aufenthaltes in der Halle 

empfohlen. 

c. Es gilt eine Obergrenze von 150 Zuschauern (Stand 28.09.2020). 

Bedingt durch die eingeschränkte Zuschauerzahl, gilt auch eine Einschränkung der zur Verfügung 

stehenden Plätze für Zuschauer/Fans der Gastmannschaften. 

Hier gelten folgenden Regel*: 

(1) Jugendteams, Frauen und Männer 4 - keine Zuschauereinschränkung für Gastmannschaften 

(2) Männer 2 und 3 – es werden 30 Plätze für Zuschauer der Gastmannschaften vorgehalten 

(3) Männer 1 – es werden 20 Plätze für Zuschauer der Gastmannschaften vorgehalten 

*) sollte die Obergrenze der Zuschauerzahl, z.B. durch eine Aktualisierung der Allgemeinverfügung des 

Kreises Groß-Gerau auf unter 150 Zuschauern begrenzt werden, können KEINE Plätze für Zuschauer der 

Gastmannschaften vorgehalten werden. 

d. In Abhängigkeit des zu erwartenden Zuschauerinteresses ist die Zuschauertribüne in bis zu acht Tribünen-

Blöcke unterteilt und dann mit der jeweils maximalen Zuschauerzahl je Block gekennzeichnet. 

e. Eine der Zuschauerzahl angemessene Anzahl Ordnungspersonal ist in der Halle und unterstützt bei der 

Platzzuweisung und der Einhaltung der AHA-Regel. 

f. Die Zuschauerdaten werden zur Kontaktverfolgung erfasst, datenschutzkonform archiviert und nach vier 

Wochen vernichtet. 

g. Das Personal an der Kasse sowie das Ordnungspersonal tragen Masken.     

 

4. Getränke und Verzehr 

a. Es wird sichergestellt, dass alle Vorgaben der Hygieneunterweisung zur Belehrung des 

Infektionsschutzgesetzes beachtet werden. 

b. Verkaufspersonal trägt Maske und Einmalhandschuhe. 

c. In Abhängigkeit der zu erwartenden Zuschauerzahlen erfolgt der Verkauf vor der Halle im Außenbereich.  

 

5. Corona-Beauftragte 

Der Corona-Beauftragte ist ein vereinsinterner Ansprechpartner, der als Multiplikator und Berater zu 

Corona-relevanten Themen fungiert. 

 

Simone Strupp, Vorstand Sport 

geschaeftsstelle@tvbuettelborn.de 

0151 41939243 

 

Klaus-Peter Behre, Mitglied Abteilungsvorstand Handball 

kpbehre@gmail.com 

0171 6479112 

 

 

TV 1888 Büttelborn e.V. 

Vorstand Abteilung Handball 

mailto:geschaeftsstelle@tvbuettelborn.de
mailto:kpbehre@gmail.com

